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DER BÜRGERMEISTER 
Kultur 

 Vorlagen-Nr.: 

KU 035/2025 

  Berichterstattung: 

Bürgermeister Hövekamp 

 
 Vorlagenersteller/in: 

Frau Althoff 

Öffentliche Beschlussvorlage 
 Datum: 

11.02.2025 

 
 
 
Beratungsfolge: 
Termin Gremium Zuständigkeit 

18.03.2025 Kulturausschuss Vorberatung 

25.03.2025 Hauptausschuss Vorberatung 

27.03.2025 Stadtverordnetenversammlung Entscheidung 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
Änderung der Geschäftsordnung für Kulturveranstaltungen 
 
 
Beschlussentwurf: 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden wie im Anhang zur Vorlage dargestellt geändert. 
 
 
Begründung: 
Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingen (AGB) sind 2015 verabschiedet worden. In 
den letzten Jahren hat sich das Angebot des Kulturteams u.a. im Bereich der Workshops/ Kurse 
im einsA stark erweitert. Diese wurden bislang von den AGBs nicht abgedeckt. Eine Erweiterung 
des Geltungsbereichs ist deswegen notwendig. 
 
In diesem Zuge sind noch weitere notwendige Änderungen vorgenommen worden: 

- der Kreis der ermäßigungsberechtigten Personen ist erweitert worden und an die Formu-
lierung in den AGBs der Volkshochschule angeglichen worden. Es heißt in den AGBs nun: 
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5.3.Folgende Personengruppen können eine Ermäßigung des Entgeltes/ des Ticketpreises in 
Höhe von 50 % in Anspruch nehmen: 

 Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
 Schüler:innen, Studierende und Auszubildende bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-

res 
 Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % 
 Teilnehmer:innen an Freiwilligendiensten. 
 Empfänger:innen von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII 

Die entsprechenden Unterlagen, die eine Ermäßigung rechtfertigen, müssen bei der An-
meldung/ beim Ticketkauf unaufgefordert vorgelegt werden bzw. beim Kauf von Online-
Tickets beim Einlass bereitgehalten werden. Danach können solche Belege nicht mehr be-
rücksichtigt werden.  

Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, die das „B“ Merkzeichen im Schwerbe-
hindertenausweis haben, erhalten freien Eintritt. Die Berechtigung ist durch Vorlage des 
Ausweises nachzuweisen. 

 
- sprachlich sind die AGBs nun in geschlechtersensibler Sprache verfasst 

 
 
Klimarelevanz: keine 
 
 
gez. 
 
Hövekamp 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: 
Synopse: alte und neue AGB 
AGBs in der ab dem 01.07.2025 geltenden Fassung 
 
 


	Beratungsfolge:
	Tagesordnungspunkt:

